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Besondere vertragliche Nebenbedingung zur Beachtung der in den ILO-Kernarbeits-
normen festgelegten Mindeststandards1 durch Nachunternehmerinnen bzw. 
Nachunternehmer unter Berücksichtigung der Vorgaben des Tariftreue- und 

Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen) 

 
 

 
„Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer sind verpflichtet, bei der Ausführung des 
Auftrages die Vorschriften einzuhalten, mit denen die Kernarbeitsnormen der internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) in nationales Recht umgesetzt worden sind. Bei diesen Normen 
handelt es sich um die in § 18 Abs. 1 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
genannten Übereinkommen. Maßgeblich sind die Vorschriften des Landes, in dem die 
Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer oder seine Nachunternehmerinnen bzw. 
Nachunternehmer bei der Ausführung des Auftrages jeweils tätig werden. Handelt es sich 
dabei um ein Land, das eine oder mehrere Kernarbeitsnormen nicht ratifiziert oder nicht in 
nationales Recht umgesetzt hat, bleiben Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer und 
Nachunternehmerin bzw. Nachunternehmer dennoch verpflichtet, die betreffenden 
Kernarbeitsnormen einzuhalten.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________    ________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift, Firmenstempel) 

1 Stand: 27.03.2013 
                                                           


